
Anlage zur Klage gegen 1&1 Telecommunication SE 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 

zu unterlassen, 

 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen, im Internet, unter der URL https://www.1und1.de für 

Glasfasertarife mit einem Glasfasertarif (hier: „1&1 Glasfaser 50“) zu werben bzw. werben zu 

lassen, wenn Verbrauchern nach der vorgesehenen Verfügbarkeitsprüfung für ihre Anschrift 

ein positives Ergebnis mit der Formulierung 

 

„In [Anschrift] ist ein Glasfaser-DSL-Anschluss verfügbar“ 

 

angezeigt wird, das mit einem grünen Häkchen versehen ist, und die gleichzeitig 

angezeigten Tarife an der Adresse der Verbraucher über DSL-Leitungen erbracht werden, 

 

wenn dies geschieht wie in Anlage k1 abgebildet. 

https://www.1und1.de/


Anlage k1










